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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
Ihr Schreiben vom 16.05.2022 
Ihr Aktenzeichen kein 
Gemeinde Dargun, Stadt 
Grundstueck Sondergebiet Photovoltaikanlage Dargung 
Georeferenz 103_5650,circle, 366.14 m,421146.11 m2 
33357389.66,5976470.05,366.1351788082946 
END 
END 
Vorhaben Bebauungsplan Nr. 19 
Hier eingegangen 16.05.2022 08:03:00 
 
Nach gegenwärtigem Kenntnisstand sind im Plangebiet vermutete Bodendenkmale 
bekannt. 
 
Die gegenwärtig bekannten Bodendenkmale machen jedoch nur einen sehr kleinen 
Teil der tatsächlich vorhandenen Bodendenkmale aus. Angesichts der in der 
Umgebung des Vorhabens bekannten Bodendenkmale muss mit dem Vorhandensein 
weiterer, derzeit noch unentdeckter Bodendenkmale gerechnet werden. Auch diese 
Bodendenkmale sind gemäß § 5 (2) DSchG M-V gesetzlich geschützt. 
 
Um die Auswirkungen des Vorhabens auf Kultur- und Sachgüter zu ermitteln, zu 
beschreiben und zu bewerten (§ 1, 2 und 2a BauGB), reichen die vorliegenden 
Informationen nicht aus. 
 
Da die bekannten Bodendenkmale nicht den tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale 
widerspiegeln, sollten auf Kosten des Vorhabenträgers frühzeitig durch geeignete 
Fachfirmen mit anerkannten Prüfmethoden (archäologische Voruntersuchung mittels 
einer ausreichenden Anzahl von Sondageschnitten) Untersuchungen zum 
tatsächlichen Bestand der Bodendenkmale durchgeführt werden (§ 2 Abs. 4 Sätze 2 
und 3 BauGB). 
 
Dadurch erhöht sich auch die Planungssicherheit erheblich, weil Verzögerungen 
des Vorhabens durch die Entdeckung bislang unbekannter Bodendenkmale (§ 11 Abs. 
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3 DSchG M-V) während der Durchführung des Vorhabens vermieden werden. 
 
Denn wenn bei Erdarbeiten neue Bodendenkmale oder auffällige Bodenverfärbungen 
entdeckt werden, sind diese gemäß § 11 (1), (2) DSchG M-V der unteren 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen und der Fund und die Fundstelle bis 
zum Eintreffen eines Mitarbeiters oder Beauftragten des Landesamtes für Kultur 
und Denkmalpflege in unverändertem Zustand zu erhalten. Die Anzeigepflicht 
besteht für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer sowie 
zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. 
 
Hinweis: 
 
Für die Berücksichtigung des kulturellen Erbes in Umwelt- und 
Umweltverträglichkeitsprüfungen wird auf die Handreichung "Kulturgüter in der 
Planung" verwiesen: 
 
UVP-Gesellschaft e.V. (Hg.): Kulturgüter in der Planung. Handreichung zur 
Berücksichtigung des Kulturellen Erbes bei Umweltprüfungen, Köln 2014. 
 
https://www.lvr.de/media/wwwlvrde/kultur/kulturlandschaft/dokumente_193/UVP- 
Kulturgueter_in_der_Planung.pdf 
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